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Zweckverband Bad Füssing 
 

 
Beteiligung des Zweckverbandes Bad Füssing an dem Verein „Niederbayerische Thermenge-

meinschaft e.V.“ 
 

Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 

 
 

Nach Art. 94 Abs. 3 GO hat der Zweckverband Bad Füssing über seine Beteiligung an dem Verein „Nie-
derbayerische Thermengemeinschaft e.V“ einen Bericht zu erstellen. Der Bericht für das Geschäftsjahr 
2024 kann beim Zweckverband Bad Füssing, Maximilianstr. 15, 84028 Landshut, während der üblichen 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
 
Landshut, den 30.07.2026 
 
gez. 
 
Dr. Heinrich 
Verbandsvorsitzender 
Bezirkstagspräsident 
 
 
 
 
Zweckverband Bad Griesbach 

 
 

Beteiligung des Zweckverbandes Bad Griesbach an dem Verein „Heil- und Thermalbäder 
in Niederbayern e.V.“ 

 
Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 

 

 
Nach Art. 94 Abs. 3 GO hat der Zweckverband Bad Griesbach über seine Beteiligung an dem Verein 
„Heil- und Thermalbäder in Niederbayern e.V.“ einen Bericht zu erstellen. Der Bericht für das Ge-
schäftsjahr 2024 kann beim Zweckverband Bad Griesbach, Maximilianstr. 15, 84028 Landshut, wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
 
Landshut, den 30.07.2025 
 
gez. 
 
Dr.  Heinrich 
Verbandsvorsitzender 
Bezirkstagspräsident 
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Offenlegung des Jahresabschlusses und Lageberichts des Jahres 2021 
für den Eigenbetrieb Wohlfühl-Therme Bad Griesbach 

 
I. 

 
Die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts des Jahres 2021 des Eigenbetriebes Wohlfühl-
Therme Bad Griesbach durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband hat folgenden Bestäti-
gungsvermerk ergeben, der hiermit nach § 25 Abs. 4 Satz 2 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) be-
kannt gegeben wird: 
 
"Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir 
nach § 7 Abs. 4 Nrn. 2 und 3 KommPrV: 
 
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den 
Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar." 
 
München, 04.06.2024 
Bayerischer Kommunaler 
 Prüfungsverband 
 
Helmut Wiedemann 
Wirtschaftsprüfer 
 

II. 

 

Die Verbandsversammlung hat den Jahresabschluss nach § 25 Abs. 3 Satz 3 EBV wie folgt festgestellt: 
 
Beschluss vom Jahr Bilanzsumme Jahresergebnis 
20.07.2022 2021 16.811.655,66 - 2.998.233,57 

 
Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Hiermit wird die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 EBV und die Behandlung 
des Verlustes nach § 25 Abs. 4 Satz 2 EBV bekannt gegeben. 
 
III.  
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2021 liegen in der Zeit vom 04.02.2026 bis 16.02.2026 (je-
weils einschließlich) im Kurmittelhaus Wohlfühl-Therme Bad Griesbach, Thermalbadstraße 4, 94086 
Griesbach i.R., während der Öffnungszeiten zur Einsicht aus. 
 
Landshut, 02.02.2026 
 
 
gez. 
Dr. Olaf Heinrich 
Verbandsvorsitzender 
Bezirkstagspräsident 
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Offenlegung des Jahresabschlusses und Lageberichts des Jahres 2022 

für den Eigenbetrieb Wohlfühl-Therme Bad Griesbach 
 

I. 
 

Die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts des Jahres 2022 des Eigenbetriebes Wohlfühl-
Therme Bad Griesbach durch den Wirtschaftsprüfer Assessor Dr. Ulrich Lenz hat folgenden Bestäti-
gungsvermerk ergeben, der hiermit nach § 25 Abs. 4 Satz 2 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) be-
kannt gegeben wird: 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts für das Jahr 2022 des Eigenbetriebes“ Kurmittel-
haus Wohlfühl-Therme Bad Griesbach durch den Wirtschaftsprüfer Assessor Dr. Ulrich Lenz hat fol-
genden Bestätigungsvermerk ergeben:  
 
Die Buchführung und der Jahresabschluss für das Jahr 2022 entsprechen nach meiner pflichtgemäßen 
Prüfung den Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens und 
stellt die Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar." Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben 
wegen der Trägerschaft des Zweckverbandes keinen Anlass zu Beanstandungen.  
 
Vatterstetten, 30.09.2023 
Wirtschaftsprüfer Assessor 
Dr. Ulrich  Lenz 
 
gez. 
Dr. Ulrich Lenz 
Wirtschaftsprüfer 
 

II. 
 

Die Verbandsversammlung hat den Jahresabschluss nach § 25 Abs. 3 Satz 3 EBV wie folgt festgestellt: 
 
Beschluss vom Jahr Bilanzsumme Jahresergebnis 

20.07.2022 2022 17.903.056,14 - 3.164.258,04 
 
Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Hiermit wird die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 EBV und die Behandlung 
des Verlustes nach § 25 Abs. 4 Satz 2 EBV bekannt gegeben. 
 

III. 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2022 liegen in der Zeit vom 04.02.2026 bis 16.02.2026 (je-
weils einschließlich) im Kurmittelhaus Wohlfühl-Therme Bad Griesbach, Thermalbadstraße 4, 94086 
Griesbach i.R., während der Öffnungszeiten zur Einsicht aus. 
 
Landshut, 02.02.2026 
 
 
gez. 
Dr. Olaf Heinrich 
Verbandsvorsitzender 
Bezirkstagspräsident 
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Ins Amtsblatt 
 
41-2-01-7503  
Vollzug der Jagdgesetze;  
Öffentliche Hegeschau 2026  
 
 

Allgemeinverfügung 

 
Die Revierinhaber werden verpflichtet, den Kopfschmuck des gesamten in ihren Jagdrevieren im letz-
ten Jagdjahr erlegten oder verendet aufgefundenen Schalenwildes bei der öffentlichen Hegeschau  
 
der BJV-Kreisgruppe Bad Griesbach i. Rottal  

am Freitag, den 20. Februar 2026 um 19.00 Uhr  
in der Rottalhalle, Matthias-Fink-Str. 2, 94094 Rotthalmünster  

 
der Jägerschaft Wegscheider Land e.V.  

am Samstag, den 11. April 2026 um 18.00 Uhr  

im Gasthof Waldbauer, Kirchhofweg 1/Haag, 94051 Hauzenberg  
 
der Jagdschutz- und Jägerverband-Kreisgruppe Vilshofen an der Donau e.V.  

am Freitag, den 17. April 2026 um 19.00 Uhr  

in Rupperts Bonvivant, Döblweg 8, 94575 Windorf  
 
des Jagdschutz-Vereines Passau u. Umgebung e. V.  

am Samstag, den 18. April 2026 um 18.30 Uhr  
in der Landwirtschaftsschule Passau, Innstraße 71, 94036 Passau  

 
vorzulegen. Zur Übergabe der Trophäen sollte mit den Hegegemeinschaftsleitern rechtzeitig Kontakt 
aufgenommen werden.  
 
Hinweise:  

 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil einer All-
gemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Passau, Domplatz 11, 94032 Passau, 2. OG, Zimmer 2.20 
aus. Sie kann während der allgemeinen Geschäftszeiten (Mo. – Fr. 7.30 – 12.00 Uhr, Mo. – Do. 13.00 
– 16.00 Uhr) eingesehen werden.  
 
Passau, den 02.02.2026  
Landratsamt Passau  
 
 
Sedlmaier  
Regierungsdirektorin 


